
TEIL 8 TEXT 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

IN DEM, IN DER PLANZEICHNUNG FE"STGESETZTEN GE-GEBIET ZONE 2,SIND NUR NICHT 
WESENTLICH STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE ZULÄSSIG . ( GEM § 8 Abs 4 Bau NVO) 

INNERHALB DER ZONE. I SIND NUR GEWERBEBETRIEBE ZULÄSSIG, DEREN LÄRMIMMISSIONEN 

DE;N IMMISSONSRICHTWERT VON 65 dB AM TAG UND 50 dB BEl NACHT NICHT ÜBERSCHREITEN . 

3.2 ZONE 2 .. 
INNERHALB DER ZONE2 SIND NUR GEWERBEBETRIEBE ZULÄSSIG, DEREN LÄRMIMMISSIONEN 

DEN IMM!SSONSRICHTWERT VON 60dB AM TAG UND45dB BEl NACHT NICHT ÜBERSCHREITEN. 

ALS NACHTZEIT G.ILT DER ZEITRAUM VON 22-6 UHR . 

4.SCHUTZWALD . : 
AUF DER,IN DER ,PLANZEICHNUNG ALS STRASSENBEGLEITGRÜ!Iff"Ji'f;:STGESETZTEN F.LÄCHE>StND BÄUME 

UND STRÄUCHER DES SOGENANNTEN. EICHENH.AINBUCHEN- MISCHWALDES" ANZUPFLANZEN 

UND DAUERNCl ZU UNTERHALTEN. 

5. SCHALLSCHUTZ 

DIE IN DER PLANZEICHNUNG FESTGESETZTE SCHALLSCHUTZWAND BZW DER SCHALLSCHUTZWALL 

SIND MIT EINER MINDESTHÖHE VON 2,0m ÜBER OBERKANTE STRASSENMITTE AUSZU
Bi ~ DEN. 

6. AUSSENANLAGEN 

DIE FLÄCHEN ZWISCHEN VORDERER BAUGRENZE UND STRASSENBEGRENZUNGSLINIE ( 
( VORGARTEIIBERE!CH) SIND VON JEGLiCHER BEBAUUNG EtNSCHLIESSLICH STELLPLÄTZEN 
FRE i ZUHALTEN. SIE S!ND IN hBSTiMMUNG MIT DEM GARTEN- UND FRIEDHOFSAMT 
GÄRTNERISCH ZU . GESTALTEN. JE 10 l.tdm. STRASSENFRONT IST EIN BAUM ( STAMMUM-

.FA !'! G m i nd 16 cm ZU PFLANZEN. AUSSER K<EFERN tST DAS ANPFLANZEN VON 

NADEL GEHÖLZEN NICHT ZULÄSS !G. 

7. WERBJ; .. t'\.NLAGEN 

INNERHALB DES PLAN BE REICHES DES BEBAUUNGSPLANGEBIETES SIND BELEUCHTUNGS

ANLAGEN JEDER ART , SOWIE ANGESTRAHLTE ANLAGEN DER AUSSENWERBUNG, SOWEIT 

SIE DEN VERKEHR A.UF DER AUTOBAHN BEEINTRÄCHTIGEN, UNZULÄSSIG. 
( 

8 . EINFRIEDIGUNGEN 

IM GEWERBEGEBIET SIND EINFRIEDIGUNGEN, AN DEN VERKEHRSFLÄCHEN BIS 0,5 m 

FÜR BAUGRUNDSTÜCKE UNTEREINANDER BIS 2,0m HÖHE ZULÄSSIG. . 
EINFRIEDIGUNGEN AN DEN VERKEHRSFLÄCHEN, DIE AUF ODER H·INTER DER VORD,EREN 

BAUGRENZE ERRICHTET WERDEN t SIND BIS 2,0 m HÖHE ZULÄSSIG. 


